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FACHWISSEN Heizungsoptimierung

Optimierung statt Konfusion 
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE UMSETZUNG DES HYDRAULISCHEN ABGLEICHS Damit der 
Betreiber einer Heizungsanlage von wirtschaftlichen Vorteilen des hydraulischen Abgleichs 
profitiert, müssen einige Randbedingungen beachtet werden, die nicht immer mit den Förder-
voraussetzungen übereinstimmen. Lesen Sie, wie ein Kompromiss zwischen den Erfahrungen 
mit der Heizungsoptimierung und den Anforderungen aktueller Förderprogramme aussehen 
kann. Dieter Wolff, Peter Teuber

Wie im Beitrag „Konfusion statt Opti-
mierung – Anforderungen von KfW 

und BAFA an den hydraulischen  Abgleich“ 
(GEB 10-2016,  WEBCODE  732115) beschrieben, 
sind Vorgaben des BAFA und der KfW nicht 
immer sinnvoll. Teilweise führen sie sogar zu 
Fehlinvestitionen. Um die im Optimus-Pro-
jekt nachgewiesene Wirtschaftlichkeit zu er-
reichen, müssen verschiedene Randbedin-
gungen berücksichtigt werden. Ob und mit 
welchem Aufwand der hydraulische Ab-
gleich im Bestand durchgeführt werden soll-
te, hängt vom Heizsystem, vom Dämmstan-
dard des Gebäudes sowie vom Investi-
tionsvolumen der Sanierungsmaßnahme ab.

Wärmeabgabesystem
Die Kosten für den hydraulischen Abgleich und das Energie-
einsparpotenzial der Maßnahme unterscheiden sich je nach 
Wärmeabgabesystem erheblich.

Zweirohrheizung mit Heizkörpern
Bei Zweirohrheizungen mit Heizkörpern ist der hydraulische 
Abgleich in der Regel ohne technische Probleme möglich. Für 
diesen Anlagentyp ist es sinnvoll, einen hydraulischen Abgleich 
zu fordern und durchzuführen.

Flächenheizungen
Die größten ungelösten Probleme ergeben sich beim hydrauli-
schen Abgleich von Fußbodenheizungen. Hier gibt es momen-
tan aus unserer Sicht kein akzeptables Regelwerk, das einen 
Lösungsweg beschreibt. 

Die Leistungsabgabe einer Fußbodenheizung hängt von fol-
genden Parametern ab:
•   Verlegeabstand der Rohrleitungen
•   Aufbau des Fußbodens
•   Fußbodenbelag
•   Wärmedämmung nach unten
•   Heizmitteltemperaturniveau
Bei Bestandsanlagen liegen diese Angaben in der Regel nicht 
vor. Ohne eine sehr zeitaufwendige Aufnahme der Daten (z. B. 
mit Thermografieaufnahmen) kann ein hydraulischer Abgleich 

nur sehr ungenau durchgeführt werden. 
Für Proklima, Hannover, zählen deshalb 
Planunterlagen zu den Voraussetzungen 
für die Förderung. 

In der Fachregel des VDZ wird ein 
vereinfachter Berechnungsansatz (Ver-
fahren A) beschrieben, bei dem auf 
Grundlage einer überall gleichen spe-
zifischen Heizlast für alle Räume und 
 einer angenommenen Temperatursprei-
zung (5…8…10  K) der Volumenstrom 
je Heizkreis berechnet wird. Diese  grobe 
und falsche Annahme widerspricht den 
Auslegungsregeln für Fußbodenheizun-
gen nach DIN-EN-1264-3. Aus dieser 
falschen Abschätzung ergeben sich Volu-
men strö me, die dann am Heizkreisver-

teiler eingestellt werden müssen. Dafür muss in der Regel ein 
neuer Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmessern, Ab-
gleicharmaturen oder Durchflussregler eingebaut werden. Die 
Nachrüstung dieser Armaturen, die einen erheblichen Installa-
tionsaufwand darstellt, wird in der Leistungsbeschreibung der 
VDZ-Formulare für Fußbodenheizungen vorgeschrieben. Die-
sem Aufwand steht eine nicht zu beziffernde Einsparung auf 
Grundlage falscher Annahmen gegenüber. Damit ist die Wirt-
schaftlichkeit dieser Maßnahme grundsätzlich infrage zu stellen. 
Kurzfristig wird den Fördermittelgebern empfohlen, auf eine 
verpflichtende Optimierung bestehender Flächen hei zun gen als 
Fördervoraussetzung beim Kesselaustausch zu verzichten.

Diskussionen über den hydraulischen Abgleich
Im GEB-Forum wurden die Anforderugen von KfW und BAFA an den hydrauli-
schen Abgleich und die Frage nach dem Verfahren A oder B heftig diskutiert:  

  • Hydraulischer Abgleich ab 01.01.2017

  • Hydraulischer Abgleich – Verfahren B – grundsätzlich bei Dämmmaßnahmen?

  • Anforderungen von KfW und BAFA an den hydraulischen Abgleich

www.geb-info.de/forum

Beim hydraulischen 
 Abgleich im Bestand 
hängt das Einspar
potenzial sowohl vom 
Heizsystem als auch vom 
Dämmstandard des 
 Gebäudes ab.
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Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob bei neuen und ener-
getisch umfassend modernisierten Gebäuden (EnEV-Standard 
oder besser) ein Betrieb herkömmlicher Fußbodenheizungen 
mit hoher Speichermasse (Nassestrichsysteme) weiterhin sinn-
voll ist, da die Regelbarkeit dieser Systeme oft nicht mehr ge-
geben ist. In der Praxis sollte bei Bestandsflä-
chenheizungen nach umfassender Moderni-
sierung der Gebäudehülle geprüft werden, 
ob nicht eine Umrüstung von Fußboden-
heizungen auf Heizkörper sinnvoller ist. 

Grundsätzlich können Fußbodenheizun-
gen in Gebäuden ab EnEV 2009 in vielen 
Fällen nicht sinnvoll betrieben werden. 

Einrohrheizung
Bei Einrohrheizungen als Etagenheizung sind 
die Heizkörper entweder über eine horizon-

tale Ringleitung miteinander verbunden oder – in  alten größe-
ren Anlagen – als vertikale Stranganlagen mit oberer Verteilung. 
Eine Spezialarmatur leitet nur den für die Versorgung des Heiz-
körpers notwendigen Heizmittelmassenstrom durch den Heiz-
körper. Der Rest des Heizwassers wird über einen Bypass  daran 

vorbeigeführt und mischt sich mit dem 
Rücklauf aus dem Heizkörper, sodass sich 
die Vorlauftemperaturen in Strömungs-
richtung verringern und die Heizkörper 
größer werden müssen. Die Leitungen 
geben ungeregelt so viel Wärme ab, dass 
ein beachtlicher Teil der Raumheizlast auf 
diesem Weg gedeckt wird. Als Folge sinkt 
die Wärmeabgabe des Heizkörpers. 

Da sich im Teillastfall die Vorlauftem-
peraturen an den einzelnen Heizkörpern 
ständig ändern, ist ein raumweiser hyd-

Als Kompromiss zwischen den Anforderungen aktueller Förderprogramme und den Erfahrungen 
der Ostfalia mit verschiedenen Optimierungsaufgaben empfehlen die  Autoren die im Diagramm 
dargestellte Vorgehensweise. Erläuterungen sind im Info kasten „ Entscheidungshilfe für die 
Vorgehensweise“ zusammengefasst, Informationen zu den Verfahren A und B im GEB 102016, 
Webcode 732115.

Bei Flächenheizungen 
im Bestand sollte 
 geprüft werden, ob eine 
Umrüstung auf Heiz
körper sinnvoll ist.

*  Diskutieren Sie mit: 
www.bit.ly/gebxxxx
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raulischer Abgleich technisch schwierig und aufwendig. In den 
VDZ-Formularen wird deshalb ein ringweiser Abgleich von 
horizontalen Einrohranlagen gefordert. Dabei wird zwingend 
der Einbau einer Durchflussbegrenzung, einer Durchflussrege-
lung oder  einer Rücklauftemperaturbegrenzung vorgeschrie-
ben, wodurch nicht unerhebliche Investitionskosten entstehen. 

Es bleibt fraglich, ob es sinnvoll ist, alte Einrohrheizungen in 
Förderprogramme der energetischen Sanierung aufzunehmen, 
da mehrere Studien der Ostfalia nachgewiesen haben, dass ein 
energetisch optimaler Betrieb im Zusammenhang mit Brenn-
werttechnik in der Regel nicht möglich ist. Vielmehr sollten 
die Kunden durch Förderung Anreize zur Umrüstung auf ein 
Zweirohrsystem erhalten.

Dämmstandard des Gebäudes
Als wesentliches Ergebnis hat die Optimus-Studie ergeben, dass 
durch den hydraulischen Abgleich bei Gebäuden mit einem 
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Entscheidungshilfe für die Vorgehensweise
Aus den im Text beschriebenen Erläuterungen und Vorschlägen ergibt sich die 
in der Grafik auf S. 28 beschriebene Vorgehensweise für den hydraulischen 
Abgleich. Sie stellt einen ersten Kompromiss zwischen den Anforderungen 
aktuel ler Förderprogramme und den Erfahrungen der Ostfalia mit verschiede-
nen Optimierungsaufgaben dar. Diese Vorgehensweise ist sicherlich nicht opti-
mal, erfüllt aber die Anforderungen der aktuellen Förderprogramme und gibt 
an einzelnen Stellen zusätzliche Hinweise für eine verbesserte Umsetzung.

Folgende Punkte sollten generell beachtet werden:

  • Im Neubau ist immer eine Anlagenauslegung auf Grundlage einer raum-
weisen Heizlastberechnung vorzunehmen.

  • Beim Pumpentausch sollte ein Austausch „1 zu 1“ vermieden werden. Eine 
überschlägige Ermittlung des Auslegungsbetriebspunktes (Förderhöhe 
und Volumenstrom) sollte mindestens erfolgen, auch wenn dies im 
Förderprogramm der BAFA derzeit nicht gefordert wird. 

  • Bei Bestandsflächenheizungen ohne vorhandene Auslegungsunterlagen 
beruht das Berechnungsergebnis weitgehend auf Schätzungen unter 
falschen Annahmen entgegen den Auslegungsregeln der DIN-EN 1264-3. 
Eine aufwendige und teure Berechnung auf dieser Grundlage ist nicht 
sinnvoll. Die Anforderungen der Fördermittelgeber sind damit nicht 
erfüllbar. Es wird den Fördermittelgebern kurzfristig empfohlen, auf eine 
verpflichtende Optimierung bestehender Flächenheizungen als Förder-
voraussetzung für den Kesseltausch zu verzichten. 

  • Bei umfassender Sanierung der Gebäudehülle auf den Standard der EnEV 
2009 oder besser muss geprüft werden, ob die vorhandene Flächenhei-
zung an die kleineren Heizlasten angepasst werden kann. Dafür müssen 
die Verlegeabstände und Fußbodenaufbauten erfasst werden. In vielen 
Fällen ist eine Umrüstung auf Heizkörper zu empfehlen. 

  • Bei Einrohrheizungen sollte der Umbau auf ein Zweirohrsystem immer 
empfohlen werden.

  • Der hydraulische Abgleich ist besonders zu empfehlen, wenn das 
 Gebäude umfassend energetisch saniert wurde.

  • Der hydraulische Abgleich als Einzelmaßnahme ist in der Grafik nicht darge-
stellt. Hier sollte grundsätzlich eine Berechnung nach Verfahren B erfolgen.

hohen Dämmstandard oder einem Baujahr nach 1977 eine be-
sonders hohe Energieeinsparung erreicht wird. Bei Gebäuden 
mit hoher Heizlast bewirkt der Abgleich zwar eine Komfort-
steigerung, aber nicht immer eine adäquate Energieeinsparung. 
Räume, die vorher nicht richtig warm wurden, werden nach 
dem hydraulischen Abgleich erstmals richtig versorgt. Schluss-
folgerung aus dem Optimus-Projekt: Der hydraulische Ab-
gleich ist immer dann zu fordern, wenn das Gebäude bereits 
einen definierten Dämmstandard hat oder durch die Sanierung 
erhält.

Pumpentausch
Seit 1. August 2016 fördert das BAFA im Programm „Heizungs-
optimierung“ den Austausch von Heizungsumwälzpumpen 
und die Durchführung des hydraulischen Abgleichs mit 30 % 
der Nettoinvestitionssumme.

Dabei wird beim Austausch der Umwälzpumpe – anders als 
bei der KfW-Förderung für die Heizungsoptimierung – kein 
hydraulischer Abgleich, aber auch keine Heizlastabschätzung 
gefordert. Diese Vorgehensweise ist aus unserer Sicht nicht 
nachzuvollziehen. Sicher kann durch den Austausch von Stan-
dardpumpen gegen Hocheffizienzpumpen aufgrund der klei-
neren elektrischen Leistungsaufnahme eine Stromeinsparung 
erreicht werden, das Potenzial einer hydraulischen Optimie-
rung wird jedoch verschenkt.

Bestandspumpen sind häufig weit überdimensioniert. Die 
Förderung des reinen Pumpentauschs ohne weitere Anfor-
derungen wird in vielen Fällen dazu führen, dass dies nicht 
erkannt und die Pumpe durch eine ebenso leistungsstarke 
Nachfolgerin ersetzt wird. Neben höheren Investitionskosten 
kann – wenn die Einstellung des Betriebspunkts nicht ange-
passt wird – ein erhöhter Elektroenergieverbrauch daraus fol-
gen. Deshalb sollte zumindest eine vereinfachte Berechnung 
des Anlagen volumenstroms und der benötigten Förderhöhe 
vorgeschrieben werden.  ■


